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Ortsgemei nde Gauersheim
67 292 Ki rch hei m bolanden
Pa; 31511 223l05lTR

Bekanntmachung

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGg);
lnkrafttreten des Bebauungsplanes ,,Ober der Mainzer Straße
Anderun g 1" , Ortsgemeinde Gauersheim

1. Aufgrund des $ 10 des Baugesetzbuches BauGB in der aktuellen Fassung der
Bekanntmachung vom 03.11 .2017 (BGBI. I S. 3634) sowie S 88 der
Landesbauordnung vom24.11.1998 (GVBI. S. 365) in der zurzeit gültigen Fassung
i.V.m. $ 9 Abs. 4 BauGB, wird hiermit bekannt gemacht, dass der Ortsgemeinderat
Gauersheim am 14.10.2021 den Bebauungsplan ,,Ober der Mainzer Straße -
Anderung l" als Satzung beschlossen hat.

2. Satzung

Der Ortsgemeinderat Gauersheim hat aufgrund des $ 24 der Gemeindeordnung für
Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBI. S. 153) in der zurzeit gültigen Fassung und
des S 10 des Baugesetzbuchs BaUGB in der aktuellen Fassung der
Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I S. 3634), sowie des $ 88 der
Landesbauordnung LBauO vom 24.11.1998 (GVBI. S. 365) in der zurzeit gültigen
Fassung i.V.m. $ 9 Abs. 4 BauGB, am 14.10.2021 den Bebauungsplan für das
Teilgebiet ,,Ober der Mainzer Straße-Anderung 1" als Satzung beschlossen.

s1

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ,,Ober der Mainzer Straße-
Anderung 1" umfasst die Grundstücke Plan-Nrn: 28019 teilweise und 107/4 teilweise,
in der Gemarkung Gauersheim.

s2

Bestandteil der Satzung ist die Bebauungsplanurkunde vom Oktober 2021 mit den
dazu gehörenden textlichen Festsetzungen, Teil 1 bauplanungsrechtliche
Festsetzungen, Teil 2 bauordnungsrechtliche Festsetzungen (Gestaltungssatzung
gem. $ 9 Abs. 4 BaUGB und $ 88 Abs. 1 und 6 LBauO).

s3

Der Bebauungsplan wird mit der Bekanntmachung nach S 10 Baugesetzbuch
rechtsverbindlich.
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10.2

Ortsbürgermeister

Ausfertigung:
Der Bebauungsplan, bestehend aus
- Planurkunde vom Oktober 2021 und
- textlichen Festsetzungen
stimmt in allen seinen Bestandteilen mit dem Willen des Gemeinderates überein
Das für die Satzung vorgeschriebene gesetzliche Verfahren wurde eingehalten.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt und die Verkündung im Amtsblatt der
Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden angeordnet.

25.10.2021

Ortsbürgermeister
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3. Der Bebauungsplan mit textlichen Festsetzungen und Begründung kann ab sofort
bei der Verbandsgemeindevenryaltung Kirchheimbolanden, Rathaus, Zimmer 210,
während der Dienststunden (montags und dienstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags
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von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr
bis 12.00 Uhr) von jedermann eingesehen werden.

4. Auf die Vorschriften des $ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in
eine bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und über das
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

5. Unbeachtlich sind:
1. eine nach S 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und
2. eine unter Berücksichtigung des $ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der

Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächenn utzungsplans und

3. nach $ 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung der Satzung
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist dazulegen.

6. Gemäß $ 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der
vom 31.01.1994 (GVBI. S. 153) in der derzeit gültigen Fassung, wird darauf
hingewiesen:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung erlassener Vorschriften
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von
Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die

Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss
beanstandet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- und
Formvorsihriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Bezeichnung des
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht
hat.
Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr.2 geltend gemacht, so kann auch
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend
machen.

Gau 29.10.2021

Ortsbürgermeister
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Satzung
zur Erhebung von wiederkehrenden Beiträgen für den

Ausbau von Verkehrsanlagen
der Ortsgemeinde Orbis

vom 28.10.2021

Der Gemeinderat hat aufgrund des S 24 der Gemeindeordnung (GemO) und der $$ 2 Abs. 1,

7, 10 und 10 a des Kommunalabgabengesetzes (KAG) folgende Satzung beschlossen, die
hiermit bekannt gemacht wird:

sl
Erhebung von Ausbaubeiträgen

(1) Die Gemeinde erhebt wiederkehrende Beiträge für die Herstellung und den Ausbau von
Verkehrsanlagen nach den Bestimmungen des KAG und dieser Satzung.

(2) Ausbaubeiträge werden für alle Maßnahmen an Verkehrsanlagen, die der Erneuerung,
der Enrueiterung, dem Umbau oder der Verbesserung dienen, erhoben.

1. ,,Erneuerung" ist die Wiederherstellung einer vorhandenen, ganz oder teilweise
unbrauchbaren, abgenutzten oder schadhaften Anlage in einen dem regelmäßigen
Verkehrsbedürfnis genügenden Zustand,

2. ,,Enrueiterung" ist jede flächenmäßige Vergrößerung einer fertiggestellten Anlage
oder deren Ergänzung durch weitere Teile,

3. ,,Umbau" ist jede nachhaltige technische Veränderung an der Verkehrsanlage,

4. ,,Verbesserung" sind alle Maßnahmen zur Hebung der Funktion, der Anderung der
Verkehrsbedeutung i. S. der Hervorhebung des Anliegervorteils sowie der
Beschaffen heit und Leistungsfäh igkeit einer Anlage.

(3) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten auch für die Herstellung von Verkehrsanlagen,
die nicht nach dem Baugesetzbuch (BauGB) beitragsfähig ist.

(4) Die Bestimmungen dieser Satzung gelten nicht, soweit Kostenerstattungs- beiträge nach

SS 135 a - c BaUGB zu erheben sind.

(5) Ausbaubeiträge nach dieser Satzung werden nicht erhoben, wenn die Kosten der
Beitragserhebung außer Verhältnis zu dem zu ennrartenden Beitragsaufkommen stehen.

s2
Beitragsfäh ige Verkeh rsanlagen

(1) Beitragsfähig ist der Aufwand für die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze sowie
selbstständige Parkflächen und Grünanlagen sowie für selbstständige Fuß- und
Radwege.

(2) Nicht beitragsfähig ist der Aufwand für Brückenbauwerke, Tunnels und Unterführungen
mit den dazugehörigen Rampen, mit Ausnahme des Aufwands für Fahrbandecke und
Fußwegbelags.
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s3
Ermiftlungsgebiete

(1) Sämtliche zum Anbau bestimmte Verkehrsanlagen folgender Gebiete bilden jeweils
einheitliche ötfentliche Einrichtungen (Abrechnungseinheiten), wie sie sich aus dem als
Anlage 1 a) und b) beigefügten Plan ergeben.

1. Die Abrechnungseinheit 1 wird gebildet aus dem Ortsteil Orbis,
2. Die Abrechnungseinheit 2 wird gebildet aus dem Ortsteil Leithof

Die Begründung für die Ausgestaltung der einheitlichen öffentlichen Einrichtungen ist
dieser Satzung als Anlage 2 beigefügt.

(2) Der beitragsfähige Aufwand wird für die eine Abrechnungseinheit bildenden
Verkehrsanlagen nach den jährlichen lnvestitionsaufwendungen in den
Abrechnungseinheiten nach Abs. 1 ermittelt.

$4
Gegenstand der Beitragspflicht

Der Beitragspflicht unterliegen alle baulich, gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise
nutzbaren Grundstücke, die die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit einer Zufahrt oder
eines Zugangs zu einer in der Abrechnungseinheit gelegenen Verkehrsanlage haben.

s5
Gemeindeanteil

Der Gemeindeanteil beträgt für beide Abrechnungseinheiten jeweils 30 %

s6
Beitragsmaßstab

(1) Maßstab ist die Grundstücksfläche mit Zuschlägen für Vollgeschosse. Der Zuschlag je
Vollgeschoss beträgt 10 v. H. Vollgeschosse im Sinne dieser Regelung sind
Vollgeschosse im Sinne der Landesbauordnung.

(2) Als Grundstücksfläche nach,Abs. 1 gilt

1. ln beplanten Gebieten die überplante Grundstücksfläche. lst das Grundstück nur
teilweise überplant und ist der unbeplante Grundstücksteil dem lnnenbereich nach $
34 BauGB zuzuordnen, gilt als Grundstücksfläche die Fläche des Buchgrundstücks;
Nr. 2 ist ggf. entsprechend anzuwenden.

2. Liegen Grundstücke innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils ($ 34
BauGB), sind zu berücksichtigen:

a) Bei Grundstücken, die an eine Verkehrsanlage angrenzen, die Fläche von dieser
bis zu einer Tiefe von 40 m.

b) Bei Grundstücken, die nicht an eine Verkehrsanlage angrenzen, mit dieser aber
durch einen Weg oder durch einen Zugang verbunden sind
(Hinterliegergrundstücke), die Fläche von der zu der Verkehrsanlage hin
liegenden Grundstücksseite bis zu einer Tiefe von 40 m.
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c) Grundstücksteile, die ausschließlich eine wegemäßige Verbindung darstellen,

bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe nach a) und b)
unberücksichtigt.

d) Sind die jenseits der nach a) und b) angeordneten Tiefenbegrenzungslinie
liegenden Grundstücksteile aufgrund der Umgebungsbebauung baulich oder in

ähnlicher Weise selbstständig nutzbar (Hinterbebauung in zweiter Baureihe),
wird die'Fläche bis zu einer Tiefe von 80 m zugrunde gelegt.

Sind die hinteren Grundstücksteile nicht in diesem Sinne selbstständig nutzbar
und geht die tatsächliche bauliche, gewerbliche, industrielle oder ähnliche
Nutzung der innerhalb der Tiefenbegrenzung liegenden Grundstücksteile über
die tiefenmäßige Begrenzung nach a) und b) hinaus, so verschiebt sich die
Tiefenbegrenzungsl i n ie zu r hi nteren Grenze der tatsächl ichen N utzung.

Wird ein Grundstück jenseits der in Satz 1 angeordneten erhöhten Tiefenbe-
grenzungslinie tatsächlich baulich, gewerblich, industriell oder ähnlich genutzt, so
verschiebt sich die Tiefenbegrenzungslinie zur hinteren Grenze der tatsächlichen
Nutzung.

3. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan die Nutzung als Sportplatz, Freibad,
Festplatz, Campingplatz, Dauerkleingärten oder Friedhof festgesetzt ist, die Fläche
des im Geltungsbereichs des Bebauungsplanes liegenden Grundstückes oder
Grundstücksteiles vervielfacht mit 0,5. Bei Grundstücken, die innerhalb eines im
Zusammenhang bebauten Ortsteiles ($ 34 BauGB) tatsächlich so genutzt werden,
die Fläche des Grundstückes - gegebenenfalls unter Berücksichtigung der nach Nr
2 angeordneten Tiefenbegrenzung - vervielfacht mit 0,5.

(3) Für die Zahl der Vollgeschosse nach Abs. 1 gilt:

1. Für beplante Grundstücke wird die im Bebauungsplan festgesetzte zulässige Zahl
der Vollgeschosse zugrunde gelegt.

2. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan nicht die Zahl der Vollgeschosse,
sondern eine Baumassenzahl festgesetzt ist, gilt die durch 3,5 geteilte
höchstzulässige Baumassenzahl. lst auch eine Baumassenzahl nicht festgesetzt,
dafür aber die Höhe der baulichen Anlagen in Form der Trauf- oder Firsthöhe, so gilt
die durch 2,8 geteilte höchstzulässige Trauf- oder Firsthöhe. Sind beide Höhen
festgesetzt, so gilt die höchstzulässige Traufhöhe. Soweit der Bebauungsplan keine
Festsetzungen trifft, gilt als Traufhöhe der Schnittpunkt der Außenseite der Dachhaut
mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der Gebäudemitte zu messen.
Bruchzahlen werden auf volle Zahlen auf- oder abgerundet.

3. Soweit kein Bebauungsplan besteht, gilt

a) die Zahl der auf den Grundstücken der näheren Umgebung überwiegend
vorhandenen Vollgeschosse; ist ein Grundstück bereits bebaut und ist die dabei
tatsächlich venrvirklichte Vollgeschosszahl höher als die in der näheren
Umgebung, so ist die tatsächlich venruirklichte Vollgeschosszahl zugrunde zu
legen.

b) bei Grundstücken, die mit einer Kirche bebaut sind, die Zahl von zwei
Vollgeschossen. Dies gilt für Türme, die nicht Wohnzwecken, gewerblichen oder
industriellen Zwecken oder einer freiberuflichen Nutzung dienen, entsprechend.

4. lst nach den Nummern 1 - 4 eine Vollgeschosszahl nicht feststellbar, so ist die
tatsächlich vorhandene Traufhöhe geteilt durch 2,8 anzusetzen, wobei Bruchzahlen
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aul ganze Zahlen auf- und abzurunden sind. Als Traufhöhe gilt der Schnittpunkt der
Außenseite der Dachhaut mit der seitlichen Außenwand. Die Höhe ist in der
Gebäudemitte zu messen.

5. Bei Grundstücken, für die im Bebauungsplan eine sonstige Nutzung festgesetzt ist
oder die außerhalb von Bebauungsplangebieten tatsächlich so genutzt werden (2.

Bsp. Sport-, Fest- und Campingplätze, Freibäder, Friedhöfe), wird bei vorhandener
Bebauung die tatsächliche Zahl der Vollgeschosse angesetzt, in jedem Fall
mindestens jedoch ein Vollgeschoss.

6. Bei Grundstücken, auf denen nur Garagen oder Stellplätze errichtet werden dürfen,
gilt die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse oder, soweit keine Festsetzung erfolgt
ist, die tatsächliche Zahl der Garagen- oder Stellplatzgeschosse, mindestens jedoch
ein Vollgeschoss.

7. Bei Grundstücken, die im Geltungsbereich von Satzungen nach $ 34 Abs. 4 BaUGB
liegen, werden zur Ermittlung der Beitragsflächen die Vorschriften entsprechend
angewandt, wie sie bestehen für

a) Grundstücke in Bebauungsplangebieten, wenn in der Satzung Bestimmungen
über das zulässige Nutzungsmaß getroffen sind,

b) unbeplanten Grundstücken, wenn die Satzung keine Bestimmungen über das
zulässige Nutzungsmaß enthält.

8. Die Zahl der tatsächlich vorhandenen oder sich durch Umrechnung ergebenden
Vollgeschosse gilt, wenn sie höher ist als die Zahl der Vollgeschosse nach den
vorstehenden Regelungen.

9. Sind auf einem Grundstück mehrere Gebäude mit unterschiedlicher Zahl von
Vollgeschossen zulässig oder vorhanden, gilt die bei der überwiegenden Baumasse
vorhandenen Zahl.

(4) Für Grundstücke in Kern-, Gewerbe und lndustriegebieten wird die nach den
vorstehenden Regelungen ermittelte und gewichtete Grundstücksfläche um 20 v. H.

erhöht. Dies gilt entsprechend für ausschließlich gewerblich, industriell oder in ähnlicher
Weise genutzte Grundstücke in sonstigen Baugebieten.

Bei teilweise gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzten Grundstücken
(gemischt genutzte Grundstücke) in sonstigen Baugebieten erhöhen sich die
Maßstabsdaten um 10 v. H.

s7
Eckgrundstücke und durchlaufende Grundstücke

(1) Grundstücke, die sowohl von einer nach $ 13 dieser Satzung verschonten
Verkehrsanlage erschlossen sind als auch von einer oder mehreren weiteren
Verkehrsanlage(n) der Abrechnungseinheit erschlossen sind, werden nur mit 50 % ihrer
gewichteten G ru ndstücksfläche angesetzt.

(2) Kommt für eine oder mehrere der Verkehrsanlagen nach Abs. 1 die Tiefenbegrenzung
nach $ 6 Abs. 2 dieser Satzung zur Anwendung, gilt die Regelung des Abs. 1 nur für die
sich überschneidenden Grundstücksteile.
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s8

Entstehung des Beitragsanspruches

Der Beitragsanspruch entsteht mit Ablauf des 31. Dezember für das abgelaufene Jahr

se
Vorausleistungen

(1) Ab Beginn des Erhebungszeitraumes können von der Gemeinde Vorausleistungen auf
wiederkehrende Beiträge erhoben werden.

(2) Die Vorausleistungen werden nach der voraussichtlichen Beitragshöhe für das laufende
Jahr bemessen.

s10
Ablösung des Ausbaubeitrages

Die Ablösung wiederkehrender Beiträge kann jederzeit für einen Zeitraum von bis zu 10
Jahren vereinbart werden. Der Ablösung wird unter Berücksichtigung der zu enruartenden
Kostenentwicklung die abgezinste voraussichtliche Beitragsschuld zugrunde gelegt.

s11
Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides
Eigentümer oder dinglich Nutzungsberechtigter des Grundstückes ist.

(2) Mehrere Beitragsschuldner sind Gesamtschuldner

s12
Veranlagung und Fälligkeit

(1) Die wiederkehrenden Beiträge und die Vorausleistungen darauf werden durch
schriftlichen Bescheid festgesetzt und einen Monat nach Bekanntgabe des
Beitragsbescheides fällig.

(2) Der Beitragsbescheid enthält

1. Die Bezeichnung des Beitrages,
2. Den Namen des Beitragsschuldners,
3. Die Bezeichnung des Grundstückes,
4. Den zu zahlenden Betrag,
5. Die Berechnung des zu zahlenden Betrages unter Mitteilung der beitragsfähigen

Kosten, des Gemeindeanteils und der Berechnungsgrund- lagen nach dieser
Satzung,

6. Die Festsetzung des Fälligkeitstermins,
7. Die Eröffnung, dass der Beitrag als öffentliche Last auf dem Grundstück ruht, und
8. Eine Rechtsbehelfsbelehrung.

(3) Die Grundlagen für die Festsetzung wiederkehrender Beiträge können durch
besonderen Bescheid (Feststell ungsbescheid) festgestellt werden.
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s13
Ü bergangs- bzw. Verschonungsregelung

Gemäß $ 10 a Abs. 6 l(AG wird festgelegt, dass Grundstücke, vorbehaltlich $ 7 Absätze 1

und 2 dieser Satzung, erstmals bei der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrags
berücksichtigt und beit'iagspflichtig werden, nach:

a) 20 Jahren bei kompletter Herstellung der Verkehrsanlage,
b) 15 Jahren bei Herstellung der Fahrbahn,
c) 10 Jahren bei Herstellung des Gehweges und
d) 5 Jahren bei Herstellung der Beleuchtung bzw. durchgeführten

Veranlagungen für Grundenrverb, Straßenoberflächenentwässerungskosten
oder anderer Teilanlagen.

Erfassen eine oder mehrere Maßnahmen mehrere Teileinrichtungen, so findet eine Addition
der unter den Buchstaben b) bis d) aufgeführten Verschonungsfristen nicht statt.
Die Übergangsregelung bei Maßnahmen nach den Buchstaben a) bis d) gilt auch beider
Erneuerung, der Erweiterung, dem Umbau und der Verbesserung von Verkehrsanlagen. Die
Übergangsregelung beginnt zu dem Zeitpunkt, in dem Erschließungsbeiträge nach dem
BauGB bzw. Ausbaubeiträge nach dem KAG entstanden sind. Selbiges gilt auch für
Grundstücke, welche Kosten für die erstmalige Herstellung aufgrund von Verträgen geleistet
bzw. über Kaufverträge abgelöst haben. Bei Erschließungsverträgen beginnt die
Verschonung mit der erfolgten Prüfung der Abrechnung der vertraglichen Leistungen, bei
Ablösungen und ähnlichen Regelungen der Beiträge in privatrechtlichen Kaufverträgen mit
der Entstehung der allgemeinen sachlichen Beitragspflicht für die Verkehrsanlage. Bei
geleisteten Sanierungsausgleichsbeiträgen beträgt die Verschonungsdauer 10 Jahre und
beginnt ab Festsetzung der Beiträge.

.. s14
Offentliche Last

Der wiederkehrende Beitrag liegt als öffentliche Last auf dem Grundstück.

s15
ln-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01 .2021inKraft

(2) Gleichzeitig tritt außer Kraft:
Satzung über die Erhebung von Einmalbeiträgen nach tatsächlichen
lnvestitionsaufwendungen für den Ausbau von Verkehrsanlagen der Gemeinde Orbis
vom 27.05.2013.

Die Satzung wird

Orbis, den 28.10
-a' j*

(Schmitt)
Ortsbürgermeister

hiermit
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Es wird auf S 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung hingewiesen:

Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses
Gesetzes zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder jemand
die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung unter
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1

genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.
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Anlaqe 2

Das Gebiet der Gemeinde Orbis wird in 2 Abrechnungseinheiten aufgeteilt.

Begründung nach $ 3 Abs. 1 der Satzung i. V. m. $ 10 a Abs. 1 KAG

1) Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 25.06.2014.

2) Der Leithof ist ein ca. 1,8 km abgelegener Ortsteil der Gemeinde Orbis. Daher
handelt es sich um2 einzelne, klar abgrenzbare Gebietsteile.

3) Die Verkehrsbedeutung der 2 Abrechnungseinheiten zueinander und die
Nutzung durch Bewohner der jeweils anderen Einheit ist derart
unterschiedlich, dass die Bildung der 2 Abrechnungseinheit angebracht ist.
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lnformation bezüglich verschonter Straßen ab 01 .01.2021

Diese werden erstmals wieder gemäß $ 13 der Ausbaubeitragssatzung in dem unten
genannten Jahr bei der Ermittlung des wiederkehrenden Beitrags berücksichtigt und
beitragspflichtig:

1. Am Linnacker

2. Obenruieser Weg - Verlängerung (ab Pl. Nr. 183/3 & 890/12)

3. Ochsenweide

4. Ochsenweide - Verlängerung (3. BA - Pl. Nr.889/39 & 889/41)

5. Rothenkircher Weg

ab 2022ff .

ab 2028ff .

ab 2022ff .

ab 2028 ff .

ab 2024 ff .



Haushaftssatzung der Ortsgemeinde Morschheim für die Jahre 2021 und 2022 vom 29.10.2021

Der Ortsgemeinderat hat aufgrund von $ 95 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz in der dezeit geltenden
Fassung folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung
Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom 2{.06.2021 I 26.10.2021 - AZ.: 2 I 22 - hiermit bekannt ge-
macht wird:

$ 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt

2021

1.242.620 €
1.549.350 €

-306.730 €

-270.440€

1.217.000 €
470.000 €
747.000€

476.560 €

2021

0€

60,00 €
90,00 €

120,00 €
600,00 €

2022

1.290.800 €
1.553.190 €

-262.390 €

-222.650€

420.000 €
0€

420.000 €

-197.350 €

2022

0€

2022
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die Einzahlungen aus lnvestitionstätigkeit
die Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit
der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit

der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

$ 2 Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kredite, deren Aufnahme zur
Finanzierung von lnvestitionen und lnvestitionsförderungsmaß-
nahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf

Festgesetzt werden

1. im Ergebnishaushalt

der Gesamtbetrag der Erträge auf
der Gesamtbetrag der Aufirendungen auf

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf

2. im Finanzhaushalt

der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf

für den ersten Hund
für den zweiten Hund
für den dritten und jeden weiteren Hund
für gefährliche Hunde

$ 3 Verpflichtungsermächtig ungen

Verpflichtun gsermächtig ungen werden nicht veranschlagt.

$ 4 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr wie folgt festgesetzt:

2021
1. Grundsteuer

a) Grundsteuer A auf
b) Grundsteuer B auf

2. Gewerbesteuer auf

3. Die Hundesteuer beträgt firr Hunde, die innerhalb des Gemeindegebietes gehalten werden

2021

H.
H.
H.

v
v
v

350
380
365

350 v.H
380 v.H
385 v.H

2022

60,00 €
90,00 €

120,00 €
600,00 €

-2-
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$ 5 Gebühren und Beiträge

Die Sätze der Gebühren für die Benutzung von Gemeindeeinrichtungen und der Beiträge für ständige
Gemeindeeinrichtu ngen werden wie folgt festgesetzt:

2021 2022

1. Beiträge zur Unterhaltung von Wirtschaftswegen pro ha 10,00 €

458

10,00 €

777.618,62€
526.498,62€
219.768,62€
-42.621,38€

$ 6 Stellenplan

Es gilt der vom Ortsgemeinderat am 16.06.2021 beschlossene Stellenplan.

$ 7 Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2019 beträgt
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2020 beträgt
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2021 beträgt
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals zum 31.12.2022 beträgt

Morsch heim, 29.10.2021

gez. Wahl

Ortsbürgermeister

Hinweis:

a) Der Haushaltspl an 202112022 liegt vom 08.1 1 .2021 bis 17 .11.2021 bei der Verbandsgemeinde-
venrvaltung Kirchheimbolanden (Neue Allee 2, Rathaus) während der Dienstzeiten öffentlich aus.
Aufgrund der aktuellen Situation ist das Rathaus bis auf weiteres geschlossen. Wir bitten deshalb
um vorherige telefonische Anmeldung.

b) Satzungen, die unter Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig
zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn

1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die Ausfertigung oder
die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder

2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder
jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Gemeindeverwaltung
unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend ge-
macht hat.

Hat jemand die Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in
Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.



459
Ortsgemeinde llbesheim
67 292 Kirchheimbolanden
Fe..:31511 223l06lTR

Bekanntmachung

Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB);
Durchführung des Aufstellungsverfahrens für die Satzung über die Einbeziehung
einzelner Außenbereichsflächen in die im Zusammenhang bebauten Ortsteile
(Ergänzungssatzung gem.$ 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB) der Ortsgemeinde
llbesheim für den Teilbereich ,,Hauptstraße 21"

1. Aufgrund des $ 34Abs. 4Satz 1 Nr.3sowieAbs.5 Satz4 i.V.m. $ 10Abs.3des
Baugesetzbuchs BauGB in der aktuellen Fassung der Bekanntmachung vom 03.
November 2017 (BGBI. I S. 3634), sowie des $ 88 der Landesbauordnung vom
24.11.1998 (GVBI. S.365) in der zurzeit gültigen Fassung wird hiermit bekannt
gemacht, dass das Aufstellungsverfahren für die Satzung über die Einbeziehung
einzelner Außenbereichsflächen in die im Zusammenhang bebauten Ortsteile
(Ergänzungssatzung) der Ortsgemeinde llbesheim für den Teilbereich
,,Hauptstraße 21" durchgeführt worden ist.

2. Satzung über die Einbeziehung einzelner Außenbereichsflächen in die im
Zusammenhang bebauten Ortsteile (Ergänzungssatzung gem. $ 34 Abs. 4
Satz 1 Nr. 3 BauGB) der Ortsgemeinde llbesheim für den Teilbereich
,nHauptstraße 21"

Der Gemeinderat llbesheim hat aufgrund des S 24 der Gemeindeordnung für
Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBI. S. 153) und des $ 34 Abs.4 Satz 1 Nr.3
des Baugesetz-buchs BauGB in der aktuellen Fassung der Bekanntmachung vom 03
November 2017 (BGBI. I S. 3634), sowie des $ 88 der Landesbauordnung vom
24.11.1998 (GVBI. S. 365) in der zurzeit gültigen Fassung am 20.10.2021 folgende
Satzung beschlossen:

s1
Die Grundstücke Plan-Nrn. 8 und 8/1 zwischen Hauptstraße, Friedhofstraße und
Holzweg in der Gemarkung llbesheim, gehören zu den im Zusammenhang bebauten
Ortsteilen im Sinne des $ 34 Baugesetzbuch.

s2
Bestandteil der Satzung ist der Plan vom Oktober 2021 mit den dazugehörenden
textlichen Festsetzungen.

s3
Die Satzung wird mit der Bekanntmachung nach S 10 Abs.3 Baugesetzbuch
rechtsverbindlich.

llbesheim, den 03. 11.2021

el,.//Ortsbürgermeister

tö
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Ausfertigung:
Die Ergänzungssatzung, bestehend aus dem Plan vom Oktober 2021 und den
textlichen Festsetzungen stimmt in allen ihren Bestandteilen mit dem Willen des
Gemeinderates überein. Das für die Satzung vorgeschriebene gesetzliche Verfahren
wurde eingehalten. Die Satzung wir hiermit ausgefertigt und die Verkündung im
Amtsb latt der Verbandsgemei nde Kirch heim bolanden an geord net.

llbesheim, den 03. 11 .2021

d,/^ }D
(sc
Ortsbürgermeister

3. Die Ergänzungssatzung kann ab sofort bei der Verbandsgemeindevenrualtung
Kirchheimbolanden, Rathaus, Zimmer 210, während der Dienststunden (montags
und dienstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr und 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr,
mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr
und 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr) von
jedermann eingesehen werden.

4. Auf die Vorschriften des $ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BaUGB über die
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in
eine bisher zulässige Nutzung durch diese Satzung und über das Erlöschen von
Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

5. Unbeachtlich sind gem.S 215 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB:
1. eine nach S 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften und
2. eine unter Berücksichtigung des $ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung

der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächenn utzungsplans und

3. nach S 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des
Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung der Satzung
schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden sind. Der
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist dazulegen.

6. Gemäß $ 24 Abs. 6 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der
vom 31.01.1994 (GVBI. S. 153) in der derzeit gültigen Fassung, wird darauf
hingewiesen:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der
Gemeindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung erlassener Vorschriften
zustande gekommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von
Anfang an gültig zustande gekommen. Dies gilt nicht, wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung, die

Ausfertigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
oder
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2. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss
beanstandet oder jemand die Verletzung der Vedahrens- und
Formvorschriften gegenüber der Gemeindevenualtung unter Bezeichnung des
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht
hat.

Hat jemand eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend
machen.

llbesheim, den 05. 1 1 .2021

,dofu /o1
Ortsbürgermeister
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Kirchheimbolanden
d. Lzo,- 1e**u"7

03.11 .2021 StBgm/Ah

BEKANNTMACHUNG

Die 18. Sitzung des Stadtrates der Stadt Kirchheimbolanden in der Wahlzeit 201912024 findet

am

Mittwoch, 10. November 202',,19:00 Uhr

im Ostflügel der Stadthalle an der Orangerie, Dr.-Edeltraud-Sießl-Allee 4 in
Kirchheimbolanden statt.

Tagesordnung:

Nr Taoesordnunqspunkt

--r
ll

a

1.

2.

3.

4.

5.

b.

7.

8.

L

10

öffentlicher Teil

Einwohnerfragestuhde
Verabschiedung eines ausgeschiedenen Ratsmitgliedes

Verpflichtu ng eines nach rückenden Ratsm itg liedes

Ergänzungswahlen in den Ausschüssen

Aufstellung eines vorhaben bezogenen Bebauungsplans "Wohnpark Mühlstraße";
Entscheidung über den Einleitantrag, Zustimmung zum Vorhaben- und

Erschließungsplan und Beschluss zur Offenlage gem. $ 3 Abs.2 BauGB und

Trägerbeteiligung gem, $ 4 Abs. 2 BaUGB

Anstehende Stra ßen baumaßnahmen - I nformation und weitere Vorgehensweise

Straßenunterhaltung - Erneuerung Schwerlastrinne in der Kaiserstraße,
Arbeitsvergabe
Sanierung Dach Kelterhaus; Vergabe Dachdeckerarbeiten -
Bekanntgabe einer Eilentscheidung

Bestellung des Jahresabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2021fÜr
die PuS GmbH und die PIK GmbH

Beratung und Beschlussfassung über die Erhöhung der Friedhofsgebühren
und der Neufassung der Friedhofsgebührensatzung

Ersatzfahrzeug für den städtischen Bauhof

Antrag der "Wir für Kibo"-Fraktion im Stadtrat auf Einführung von Tempo 30

im Stadtgebiet
Antrag der CDU-Fraktion im Stadtrat; Sanierung Skaterbahn Schillerhain

Anfrage der SPD-Fraktion im Stadtrat Kirchheimbolanden bezüglich Schwellen
im Kreuzu ngsbereich Karl-F ittler-Str./Linsenpfad/Dan nenfelser Str.

Anfrage der S P D-Fraktion im Stadtrat bezüg lich Oberflächenentwässeru n g

Baugebiet Schlüssel 2

11

12

13.

14.

15
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Annahme und Vermittlung von Sponsorenleistungen, Spenden, Schenkungen
ähnlichen Zuwendungen; S 94 Abs. 3 GemO; Patenschaft 100 Baluster

Nicht öffentlicher Teil
G ru ndstücksangelegen heit

{,6316

17

UililA/
(Dr. Muchow)
Stadtbürgermeister

Aus Gründen des Gesundheitsschutzes stehen für die Offentlichkeit nur begrenzte
Kapazitäten zur Verfügung.



464

Jagdgenossenschaft Bisch heim

BEKANNTMACHUNG

Gemäß S 5 Abs. 6 der Jagdgenossenschaftssatzung wird hiermit bekannt gemacht,

dass die Niederschrift über die Genossenschaftsversammlung vom 23.09.2021 in der

Zeit von

08. November 2021bis einschl.22. November 2021

bei der Verbandsgemeindevenrualtung Kirchheimbolanden, Neue Allee 2, während

der Dienststunden, zur Einsichtnahme offen liegt.

Aufgrund der Corona- Pandemie ist das Rathaus für den Publikumsverkehr

geschlossen, der Dienstbetrieb der Verbandsgemeindeverwaltung bleibt jedoch

aufrechterhalten. Die Einsichtnahme in die ausgelegte Niederschrift ist

möglicherweise nur nach vorheriger Terminabsprache mit den Mitarbeitern der

Liegenschaftsabteilung während der Dienststunden unter der Telefonnummer

0635214004-410, oder -408 oder per Email vg@kirchheimbolanden.de möglich. Ohne

vorherige Terminvereinbarung können Sie auch den Anweisungen am Haupteingang

des Rathauses in der Neuen Allee 2 folgen, um telefonischen Kontakt mit der

Verbandsgemeindeverwaltung (Zentrale mit Weiterverbindung an einen

Sach bearbeiter der Liegenschaftsabteilu n g) aufzu nehmen

Bischheim , 22.10.2021

gez. Brack

Jagdvorsteher



Sehr geehrte Anschlussnutzerin, sehr geehrter Anschlussnutzer,

hiermit informieren wir Sie, dass die Pfalzwerke Netz AG dringende Erweiterungsmaßnahmen im Stromversorgungsnetz durchführt.

Diese Wartungsarbeiten werden ab Dienstag, den 09.11.21 bis Mittwoch,
den 10.11.21 in der Gemeinde Mörsfeld in der Zeit
zwischen 07:00 Uhr und 15:00 Uhr erfolgen.

DI E STRoMVERSoRGU NG WI RD M ITTELS ERSATZSTROMAGGREGAT GEWAH RLEISTET.

Eine Einspeisung aus Eigenerzeugungsanlagen ist während der Durchführung der Arbeiten nicht möglich.

Sie haben Fragen?

Für Rückfragen steht lhnen die Hotline des Kundenservice unter der Telefon-Nummer 0621 585 2010 zur Verfügung

Vielen Dank für lhr Verständnis,

lhre Pfalzwerke Netz AG
Kurfürstenstraße 29, 67061 Ludwigshafen
I nternet: www. pfalzwerke-netz.de
E-Mail : kundencenter@pfalzwerke-netz.de

s
f'\
ft.11
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Ge
die

Wasserq ualität lu r Kirchheimbolanden (Hochzone Bennhausen Bolanden

Dan nenfe ls, Jakobswei le r Marn heim Morschheim und orbis
ndz 20.04.2021

<BG = als Bestimm renze

AnalvsenerqebnisBGEinheit:GrenzwertParameterl
3,520,02mmol/Lumcaals
19,70,1'dHGesa
hart

H <BG0,5uq/L10LHKWmSu <BG0,5uo/L50"Summe <BG0,002ug/L0,1PAK <BGuq/L0.1 / 0,5 *"Pestizide
0,520,02ps/l3Metab. BChlori <BG0,02us/l1DMSnid
0,030,02us/l3479-8Metab,M <BG0,001mg/L0,01Arsen <BG0,001ms/L0,01B <BG0,0005mq/L0,003Cadmiu <BG0,0005ms/L0,05hrom <BG0,002mq/L0,02N <BG0,00005mg/L0,001
<BG0,001mg/L0,005mon <BG0,001mq/L0,01Sele
13,20,5mg/L50Nitrat <BG0,02mq/L0,5
<BG0,2mq/L1,5Fluorid <BG0,005ms/L0,05
<BG0,051lm0,5436 nm

0,30,10NTU1,0Trübun
7331uS/cm27gO

7,646,5-9,5bei F ratur
4,760,05mmol/LbisSäure H 3
<BG0,04ms/L0,5m
36,30,5mq/L250

76Img/L250ulfat <BG0,3mq/L6,7
-18,399mq/L10,0

940,2mg/Lm
28,70,05mq/LM
17,70,5mq/L200Natrium
3,50,5ms/Lm

0,050,01mq/L0.2
<BG0,005ms/L0,05
<BG0,05mq/L1Bor <BG0,005mg/L2Ku <BGo,02ms/l0,2um <BGmo/l 0,0010,01B <BG0,2uq/LII

0,90,2mq/L
0,00560,0005mq/L0,01Uran

= 50 pg/l gemessen im ** 
= 0,1 pg/l Einzelsubstanz bzw.0,5 Summe

Die Aufbereitung des Trinkwassers erfolgt durch Entsäuerung mit Luft, Sandfiltration und UV-

Desinfektion. Der Härtebereich und die benötigte Menge an Wasch- und Reinigungsmitteln sind auf

den Verpackungen aufgedruckt. Die Verwendüng solcher M.ittel belastet die Umwelt. Wir empfehlen

lfr"n, es einmä mit eiier etwas geringeren Dosierung an Wasch- und Reinigungsmitteln zu

versuchen.
Sparsamer dosieren bedeutet: Geld sparen und die Umwelt schonen'

lhre wasche und lhr Geschirr werden mit sicherheit genauso sauber.

Gerne erhalten sie weitergehende Auskünfte (Te|.06135 730). Eine Gesamtanalyse können

Sie unter www.wvr.de einsehen.



Wasse rqualität fü r Kirchheimbo anden (r iefzone) Bisc h heim, Gauershe m

tlbesheim Rittersheim und Stetten

= 
12.05.2021

<BG = kleiner als Bestimm renze

A na lvsena roeb n isBGEinheit:r:
2,960,02mmol/Lcimthärte
16,60,1'dHIte
harl

0,5 <BGuq/L10LHKW
0,5 <BGuo/L50'Trihal <BG0,002uq/L0,1PAK <BGuq/L0,1 / 0,5 "*P <BG0,02uq/3hloridazon B

0,020,02us/1DMS
<BG0,02us/l2Metab. BH
<BG0,001mg/L0,01
<BGmq/L 0,0010,01Blei

0,0005 <BGmqiL0,003m
0,00270,0005mq/L0,05m

<BG0,002mq/L0,02
<BG0,00005ms/L0,001lber
<BG0,001mq/L0,005mon <BG0,001ms/L0,01
<BG0,5mg/L5C
<BGmq/L 0,020,9

o.2 <BGmo/L1,5
0,005 <BGmq/L0,05

<BG0,051ln0,5Färbuno.436 nm
<BG0,10NTU1,0
6571uS/cm279425

7,656,5-9,5Fass
3,750,05mmol/Lbis
<BGmq/L 0,040,5

0,5 36,5mo/L250
971mq/L250Sulfat

<BG0,3ms/L6,7Phosohat. oesamt
-12,963mq/L10,c

94,10,2mq/L
15,00,05mq/L
23,80,5mg/L

2,4mo/L 0,5
0,01 0,01mq/L0,2

<BG0,005mq/L0,05Manoan
<BG0mo/L1Bor

0,0090,005mq/L2Kuofer
<BGmq/l0,2mrntum <BG0,001ms/l0,01
<BG0,2uq/L1

0,70,2ms/L
<BGmo/L 0,00050,01

Die Wasserversorouno Rheinhessen'Pfalz GmbH informiert

Gemäß S 21 der Trinkwasserverordnung g ibt die Wasserversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH

die chem n für die Gemeinde bzw. Ve sbereiche kannt:

* 
= 50 Pg/l gemessen im Ortsnetz = 0,1 Ug/l Einzelsubstanz bzw. 0,5 Summe

Als Aufbereitungsstotf wird dem Trinkwasser in unserem Wasserwerk Guntersblum Chlordioxid

,ug"Jäüt. weitärgehende lnformationen zur Trinkwasseraufbereitung finden sie in unserer
gröscfr U re,, Uferf i llratwasseruerke Boden hei m u nd G u ntersbl u m" .

oer Hartenäreich und die benötigte Menge an Wasch- und Reinigungsmitteln sind auf den Verpa-

"rrngän "ufgedruckt. 
Die venve-ndung sälcher Mittel belastet die Umwelt. Wir empfehlen lhnen, es

einmal mit einer etwas geringeren DoJierung an Wasch- und Reinigungsmitteln zu versuchen'

Sparsamer dosieren bldeutet: Geld sparen und die Umwelt schonen.

lhie Wasche und lhr Geschirr werden mit Sicherheit genauso sauber.

Gerne erhalten Sie weitergehende Auskünfte (Tel. 06135 730). Eine Gesamtanalyse können

Sie unter www.wvr.de einsehen.
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Wasserqualität für Kriegsfeld, Mörsfeld und Oberwiesen
Stand: 20.04.2021

<BG = kleiner als mu nze

AnalysenergebnisEinheit: BGGrenzwertParameter:
3,090,02mmol/Lals CalciGesa
17,30,1'dHBezeichnhärte
hart

H <BG0,5us/L10Summe
<BG0,5uq/L50*Trihal ne
<BGuo/L 0,0020,1PAK
<BGuq/L0,1 / 0,5 **eSumme
<BG0,02uq/l3Bdazon
<BG0,02us/l1id Metab
<BG0,o2uq/l3BH 479-8Metazachlor
<BGmq/L 0,0010,01
<BG0,001ms/L0,01Blei
<BG0,0005mq/L0,003m
<BG0,0005ms/L0,05c
<BG0,002ms/L0,02Nickel

0,00005 <tsGmq/L0,001ilber
<BG0,001ms/L0,005Anti
<BG0,001mq/L0,01Selen

1,1mq/L 0,550
<BG0,02ms/L0,5Nitrit

0.2 <BGmq/L1,5F
<BG0,005mg/L0,05
0,140,051lm0,5nmF

0,10 <BGNTU1,0
6201uS/cm2790keit 25
7,686,5-9,5u
5,52mmol/L 0,053b
<BG0,04mg/L0,5Ammo
21.80,5mq/L250Chlorid

25mo/L 1250S
<BG0,3mq/L6,7P

-18,319mq/L10,0
68,30,2ms/L
33,60,05mq/L
13,1mq/L 0,5200

3,40,5ms/L
0.01 <BGmo/L0,2Eisen

<BG0,005ms/L0,05
0,050,05mq/L1Bor
<BGmq/L 0,0052
<BG0,02mg/l0,2Alum
<BG0,001mq/l0,01Bromat
<BGuo/L 0,21

0,70,2mq/LTOC
0,0018ms/L 0,00050,01

* 
= 50 pg/l gemessen im Ortsnetz ** 

= 0,1 pg/l Einzelsubstanz bzw. 0,5 pg/lSummb

Die Aufbereitung des Trinkwassers erfolgt durch Entsäuerung mit Luft, Sandfiltration und UV-

Desinfektion. Der Härtebereich und die bLnötigte Menge an Wasch- und Reinigungsmitteln sind auf

den Verpackungen aufgedruckt. Die Verwendüng solcher M-ittel belastet die Umwelt' Wir empfehlen

lfr"n, ei einmä mit eiÄer etwas geringeren Dosierung an Wasch- und Reinigungsmitteln zu

versuchen.
Sparsamer dosieren bedeutet: Geld sparen und die Umwelt schonen.
lhre wäsche und lhr Geschirr werden mit sicherheit genauso sauber.

Gerne erhatten Sie weitergehende Auskünfte (Tel. 06135 730). Eine Gesamtanalyse können

Sie unter www.wvr.de einsehen.


